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I. Sinn und Zweck der Besonderen Ausgleichsregelung 

 

Mit der Besonderen Ausgleichsregelung §§ 40 ff. EEG soll ermöglicht werden, dass stromintensive 

Unternehmen des produzierenden Gewerbes und Schienenbahnunternehmen auf Antrag weitgehend von den 

durch die Vergütungen des EEG entstehenden Kosten befreit werden können. Dies wird erreicht, indem die 

normalerweise von den Antragstellern abzunehmende Menge des EEG-Stroms begrenzt wird. Durch den Bezug 

einer geringeren EEG-Strommenge können die Begünstigten ihren Strombedarf zu einem größeren Teil aus 

konventionellen, derzeit noch billigeren Erzeugungsquellen decken, was zu einer Reduzierung ihrer 

Strombezugskosten führt. Der von den Begünstigten nicht abgenommene EEG-Strom wird auf die übrigen 

Stromverbraucher verteilt.  

 

II. Informationsunterlagen zur besonderen Ausgleichsregelung 

 

a) Weshalb werden die betreffenden Informationen in unterschiedlichen Merkblättern bereitgestellt? 

 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bietet Ihnen die Möglichkeit, je nach Ihren 

Informationsbedürfnissen passgenau die betreffenden Unterlagen auszuwählen. Durch das modular aufgebaute 

System werden Ihnen die notwendigen Informationen in einer Form präsentiert, die Ihnen eine schnelle 

Orientierung erlaubt.  

 

Je nach geplanter Antragstellung oder Interessenlage werden Sie zum Beispiel nur zu den Merkblätter geleitet, 

die sämtliche für Sie relevanten Hinweise enthalten. Informationen, die über die Antragstellung im Normalfall 

hinausgehen, können dann fakultativ den weiterführenden Merkblättern entnommen werden. 

 

b) Welche Merkblätter sind für Zwecke der Antragstellung erforderlich? 

 

– Antragstellung für Unternehmen des produzierenden Gewerbes: Merkblätter II A, II A 1 und III 

 

– Antragstellung für einen selbstständigen Unternehmensteil des produzierenden Gewerbes: Merkblätter II 

A, II A 1, II A 2 und III 

 

– Antragstellung für Schienenbahnunternehmen: Merkblätter II B und III 

 

Das Merkblatt II A 1 richtet sich insbesondere auch an Umweltgutachter und Zertifizierer, die nach ISO 14001: 

2004 zertifizieren dürfen.  

 

c) Welche Materialien stehen zur Verfügung? 

 

Merkblätter 

 

– I. Merkblätter – Welches Merkblatt brauche ich? 

 

– II A. Merkblatt für Unternehmen des produzierenden Gewerbes - Darlegung der gesetzlichen 

Regelungen nach §§ 40 ff. Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009 für Unternehmen des produzierenden 

Gewerbes  

 

– II A 1. Untermerkblatt zur Zertifizierung des Energieverbrauchs und der Energieverbrauchs-

minderungspotenziale - Darlegung der Voraussetzung nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. Abs. 2 Satz 2 

Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009 für Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
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– II A 2. Untermerkblatt zum selbstständigen Unternehmensteil - Darlegung der Merkmale und der 

Besonderheiten eines selbstständigen Unternehmensteils des produzierenden Gewerbes für Zwecke der 

Antragstellung nach §§ 40 ff. Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009 für Unternehmen des produzierenden 

Gewerbes 

 

– II B. Merkblatt für Schienenbahnunternehmen - Darlegung der gesetzlichen Regelungen nach §§ 40 ff. 

Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009 für Schienenbahnunternehmens 

 

– III. Merkblatt Antragsverfahren - Antragsverfahren im Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung nach 

§§ 40 ff. Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009 

 

– IV 1. Zusatzinformation zur Historie der Besonderen Ausgleichsregelung 

 

– IV 2. Zusatzinformation zum Prinzip der EEG-Umlage - Rahmenbedingungen und Funktionsweise der 

Besonderen Ausgleichsregelung nach §§ 40 ff. Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009 

 

III. Auskünfte 

 

Gern stehen die folgenden Mitarbeiter bei Rückfragen zur Verfügung: 

 

Herr Krakowka 

Telefon: +49 6196 908-388 

Telefax: +49 6196 908-11388 

E-Mail: eeg.ausgleich@bafa.bund.de 

Frau Jennrich 

Telefon: +49 6196 908-720 

Telefax: +49 6196 908-11720 

E-Mail: eeg.ausgleich@bafa.bund.de 

Herr Träger 

Telefon: +49 6196 908-226 

Telefax: +49 6196 908-11226 

E-Mail: eeg.ausgleich@bafa.bund.de 

Herr Schneider 

Telefon: +49 6196 908-312 

Telefax: +49 6196 908-11312 

E-Mail: eeg.ausgleich@bafa.bund.de 

 

Bitte geben Sie bei Anfragen die betreffenden Unternehmen an, damit die Auskunft des Bundesamtes für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle später dem entsprechenden Antrag zugeordnet werden kann. Ohne Angabe des 

Unternehmens ist eine verbindliche Auskunft leider nicht möglich. Grundsätzlich gilt, dass ausschließlich 

schriftliche Auskünfte verbindlich sind. Mündliche Auskünfte sind lediglich zur Orientierung und Erläuterung 

bestimmt. 

 


